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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren und eine Vorrichtung für ein Assistenzsystem, das zur
Durchführung eines autonomen oder teilautonomen Fahr-
manövers eines Fahrzeugs dient, beispielsweise ein Par-
kassistenzsystem in einem Fahrzeug, wobei dem mittels ei-
nes Kamerasystems aus einer Fahrzeugumgebung Bildda-
ten gewonnen und zur Durchführung des Fahrmanövers ver-
arbeitet werden. Mittels wenigstens einer Lichtsignaleinrich-
tung wird wenigstens eine Richtung, in die sich das Fahrzeug
bei dem Fahrmanöver bewegt, angezeigt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung für ein Assistenzsystem, das zur Durch-
führung eines autonomen oder teilautonomen Fahr-
manövers eines Fahrzeugs dient, beispielsweise ein
Parkassistenzsystem in einem Fahrzeug.

[0002] Seit einigen Jahren werden in Fahrzeugen
vermehrt optische Sensorsysteme eingesetzt, insbe-
sondere Kameras zur Erfassung des Fahrzeugum-
feldes. Mittels spezieller elektronischer Einrichtun-
gen und Software können diese Systeme verschie-
dene fahrerunterstützende Funktionen übernehmen,
weshalb derartige Systeme auch unter der Bezeich-
nung Assistenzsysteme bzw. Fahrerassistenzsyste-
me bekannt sind. Einige dieser Assistenzsysteme
sind bereits in der Lage autonome oder teilautono-
me Fahrmanöver durchzuführen, beispielsweise Ein-
park- und/oder Ausparkmanöver.

[0003] Ein System zur Einparkunterstützung ist bei-
spielsweise aus der DE 10 2009 057 837 A1 bekannt.
Das System dient in diesem Fall zur Unterstützung
des Fahrers beim Einparken in eine Parkfläche ei-
ner Fahrzeuggarage. Mittels eines Kamerasystems
wird die Umgebung des Fahrzeugs erfasst. Die Um-
gebungsbilder werden zur Erkennung der Garagen-
einfahrt der Fahrzeuggarage mit einem Bilderken-
nungsverfahren ausgewertet. Nach Erkennung der
Garageneinfahrt wird das Umgebungsbild mit einem
Zeichenerkennungsverfahren nach wenigstens einer
auf einer Garagenrückwand angeordneten Markie-
rung ausgewertet. Anschließend wird die Position
des Fahrzeugs in Bezug auf die Garageneinfahrt und
die Markierung ermittelt und es werden in Abhängig-
keit der ermittelten Position des Fahrzeugs zur Steue-
rung des Fahrzeugs auf die Parkfläche erforderliche
Lenkwinkel anzeigende Steuersignale erzeugt.

[0004] Die Steuersignale können als Lenkhinweise
dem Fahrer angezeigt oder wenigstens einem Steu-
ersystem zugeführt werden, um ein halbautomati-
sches oder vollautomatisches Fahren des Fahrzeugs
auf die Parkfläche zu realisieren.

[0005] Für Assistenzsysteme zur Durchführung au-
tonomer oder teilautonomer Fahrmanöver können
heutzutage Sensorsystem eingesetzt, die in der La-
ge sind die gesamte Fahrzeugumgebung zu er-
fassen, im Sinne einer 360°-Sicht bzw. im Sin-
ne einer Rundumsicht um das Fahrzeug, und mit
dessen Ausgangssignalen in Form von detektier-
ten Objekten rund um das Fahrzeug Fahrerassis-
tenzfunktionen durchgeführt werden können. Die
DE 10 2006 036 933 A1 zeigt hierzu ein Verfahren zur
Erzeugung eines Gesamtbilds aus zumindest zwei
überlappenden Einzelbildern, wobei die Einzelbilder
durch an einem Kraftfahrzeug angeordnete Kameras

erfasst und durch eine Bildverarbeitungseinrichtung
zu dem Gesamtbild zusammengefügt werden.

[0006] Systeme wie in der DE 10 2006 036 933 A1
beschrieben, werden auch als TopView-Systeme
oder omnidirektionale Kamerasysteme bezeichnet.
TopView-Systeme umfassen typischerweise mehre-
re im oder am Fahrzeug angeordnete (reale) Aufnah-
mekameras, mit denen Bilddaten aus verschiedenen
Bereich der Fahrzeugumgebung erzeugt werden. Die
Bilddaten werden daraufhin in einer elektronischen
Bilddatenverarbeitungseinrichtung unterschiedlichen
Transformationen unterzogen und es wird ein zu-
sammengesetztes Bild der gesamten Fahrzeugum-
gebung generiert. Dadurch kann beispielsweise ei-
ne Ansicht der um das Fahrzeug herum liegenden
Umgebung aus einer Perspektive oberhalb des Fahr-
zeugdachs (Vogelperspektive) erhalten werden, d. h.
es wird ein Bild einer (virtuellen) Kamera oberhalb
des Fahrzeugs erzeugt. Das Gesamtbild kann dem
Fahrer des Kraftfahrzeugs fortlaufend auf einer An-
zeigevorrichtung angezeigt werden, beispielsweise
um Rangier- oder Parkmanöver zu erleichtern, oder
es können die Gesamtbilddaten durch Assistenzsys-
teme zur Durchführung autonomer und teilautonomer
Fahrmanöver verarbeitet bzw. ausgewertet werden,
beispielsweise zur Objekterkennung und zur Ablei-
tung von Steuerbefehlen, z. B. zur Steuerung von
Lenkung, Gas und Bremse(n) des Fahrzeugs.

[0007] Gerade bei Assistenzsystemen, die zur
Durchführung von autonomen oder teilautonomen
Fahrmanövern dienen, beispielsweise von Einpark-
oder Ausparkmanöver, liegt jedoch eine hohe Pro-
zessverantwortung bei diesen Systemen. Es muss
insbesondere zu jeder Zeit während eines autono-
men oder teilautonomen Fahrmanövers sicherge-
stellt sein, dass andere Verkehrsteilnehmer (z. B.
Passanten) nicht gefährdet werden und dass keine
Schäden am eigenen oder an anderen Fahrzeugen
entstehen.

[0008] Der Erfindung liegt demnach die Aufgabe zu-
grunde, ein Verfahren und eine Vorrichtung für ein
Assistenzsystem zur Durchführung von autonomen
und teilautonomen Fahrmanövern anzugeben, wobei
sichergestellt ist, dass die hohen Anforderungen be-
treffend die Prozessverantwortung des Assistenzsys-
tems erfüllt werden und insbesondere eine Gefähr-
dung für Mensch, Material und Umwelt weitgehend
ausgeschlossen ist.

[0009] Diese Aufgabe wird durch Verfahren mit den
Merkmalen nach Anspruch 1 und durch eine Vor-
richtung mit den Merkmalen nach Anspruch 10 ge-
löst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildun-
gen sind Gegenstand von Unteransprüchen, wobei
auch Kombinationen und Weiterbildungen einzelner
Merkmale miteinander denkbar sind.
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[0010] Ein wesentlicher Gedanke der Erfindung be-
steht darin, bei einem Assistenzsystem, das insbe-
sondere ein TopView-System zur Durchführung ei-
nes autonomen oder teilautonomen Fahrmanövers
nutzt und bei dem ein aus mehreren Einzelbildern
zusammengesetztes Gesamtbild der Umgebung des
Fahrzeugs verarbeitet wird, mittels wenigstens einer
Lichtsignaleinrichtung wenigstens eine Richtung, in
die sich das Fahrzeug bei dem autonomen oder teil-
autonomen Fahrmanöver bewegt, anzuzeigen. Hier-
durch können Fahrzeuginsassen und andere Ver-
kehrsteilnehmer, insbesondere Personen, die sich in
der Nähe des Fahrzeugs aufhalten, über die vom As-
sistenzsystem beabsichtige Bewegungsrichtung und/
oder über die genaue Bewegungstrajektorie (Fahr-
weg) des Fahrzeugs informiert werden. Durch die
Anzeige der wenigstens einen Bewegungsrichtung
können Unfälle vermieden bzw. es kann das Ge-
fährdungspotenzial für Personen herabgesetzt wer-
den. Besonders vorteilhaft, insbesondere bei Einsatz
des erfindungsgemäßen Verfahrens bzw. bei Aus-
gestaltung der erfindungsgemäßen Vorrichtung mit
einem TopView-System ist die Tatsache, dass auf-
grund der Erfassung der gesamten Fahrzeugumge-
bung in einem Gesamtbild flexibel auf die jeweili-
ge Umgebungssituation reagiert werden kann und
beispielsweise die Bewegungsrichtung des Fahrzeug
nur dann und/oder nur dort angezeigt werden kann,
wo sich andere Verkehrsteilnehmer aufhalten.

[0011] Das erfindungsgemäße Verfahren kommt be-
vorzugt bei einem Assistenzsystem zum Einsatz, das
zur Durchführung eines autonomen oder teilautono-
men Fahrmanövers eines Fahrzeugs dient.

[0012] Unter autonomen oder teilautonomen Fahr-
manöver kann dabei grundsätzlich jedes Fahrmanö-
ver eines Fahrzeugs verstanden werden, bei dem ei-
ne, mehrere oder alle Steuerungs- und Regelungs-
aufgaben vom Assistenzsystem übernommen wer-
den, die ansonsten, d. h. bei manueller Durchführung
des Fahrmanövers, vom Fahrzeugführer durchge-
führt werden müssen, und damit insbesondere auch
vollständig automatisierte Fahrmanöver, die durch-
geführt werden, ohne dass der Fahrer im Fahrzeug
sitzt. Das erfindungsgemäße Verfahren kommt ins-
besondere bei einem Assistenzsystem zum Einsatz,
dass zur Durchführung eines autonomen oder teilau-
tonomen Einpark- oder Ausparkmanövers dient. Un-
ter einem teilautonomen Fahrmanöver kann in die-
sem Fall ein Einpark- und/oder Ausparkmanöver ver-
standen werden, bei dem das Assistenzsystem eine
oder mehrere Regelungs- und Steuerungsaufgaben
übernimmt, z. B. die Steuerung und Regelung der
Fahrzeugbremse(n) und der Fahrzeuglenkung. Un-
ter einem autonomen Fahrmanöver ist in dem Fall
vorzugweise ein Fahrmanöver zu verstehen, bei dem
sämtliche Steuerungs- und Regelungsaufgaben vom
Assistenzsystem übernommen werden, die erforder-
lich sind, um das Fahrzeug aus einer IST-Position

in eine SOLL-Position (z. B. Parkposition) zu bewe-
gen, z. B. einschließlich der Regelung/Steuerung der
Fahrzeugbeschleunigung (Gas).

[0013] Das Assistenzsystem, bei dem das erfin-
dungsgemäße Verfahren zum Einsatz kommt, um-
fasst vorzugsweise ein Kamerasystem, mittels dem
aus einer Fahrzeugumgebung Bilddaten erzeugt und
zur Durchführung des Fahrmanövers verarbeitet wer-
den. Die Erzeugung der Bilddaten erfolgt dabei be-
vorzugt mittels mehrerer Kameras, die auf unter-
schiedliche Bereiche der Fahrzeugumgebung ausge-
richtet sind. Die Bilddaten können anschließend zur
Durchführung des Fahrmanövers mittels Bildverar-
beitungseinrichtungen geeignet verarbeitet werden,
beispielsweise derart, dass aus den Bilddaten Objek-
te wie andere Fahrzeuge und Hindernisse erkannt,
die Abstände zu den erkannten Objekten ermittelt,
die Länge und Tiefe einer Parklücke berechnet und
anhand dieser Informationen das notwendige Fahr-
manöver einschließlich der erforderlichen Lenkwinkel
abgeleitet werden. Zum Erkennen von Objekten und
Hindernissen sowie zum Berechnen der Länge und
Tiefe der Parklücke können neben dem Kamerasys-
tem zudem auch weitere Sensoren eingesetzt wer-
den, wie z. B. Ultraschall-, Radar-, Lidar- und Laser-
sensoren.

[0014] Erfindungsgemäß wird bei der Durchführung
des autonomen oder teilautonomen Fahrmanövers
mittels wenigstens einer Lichtsignaleinrichtung we-
nigstens eine Richtung, in die sich das Fahrzeug bei
dem Fahrmanöver bewegt, (im Folgenden auch be-
zeichnet als: Bewegungsrichtung) angezeigt. Die Be-
wegungsrichtung kann dabei vor und/oder während
des Fahrmanövers angezeigt werden, wobei es sich
bei der angezeigten Richtung jeweils um die aktuel-
le und/oder zukünftige Bewegungsrichtung des Fahr-
zeugs handeln kann. Bei der Lichtsignaleinrichtung
kann es sich um eine oder mehrere beliebig aus-
gestaltet Einrichtungen handeln, beispielsweise eine
oder mehrere am und/oder im Fahrzeug angeordne-
te Lichtquellen, die derart ausgebildet und mit dem
Kamerasystem bzw. mit dem Assistenzsystem ver-
bunden sind, dass diese die Bewegungsrichtung des
Fahrzeugs anzeigen können. Bevorzugt handelt es
sich bei der wenigstens einen Lichtsignaleinrichtung
nicht um die Einrichtungen Fahrzeugblinker und/oder
Rücklicht oder um zusätzliche Lichtsignaleinrichtun-
gen zu diesen bereits vorhandenen Komponenten.

[0015] Bei der wenigstens einen Lichtsignaleinrich-
tung zur Anzeige der Bewegungsrichtung handelt
es sich vorzugsweise um wenigstens eine Lichtleis-
te, die am Fahrzeug angeordnet ist und die insbe-
sondere mehrere einzelne nebeneinander angeord-
nete Lichtquellen umfasst. Die einzelnen Lichtquel-
len können dabei zur Anzeige der Bewegungsrich-
tung derart angesteuert werden, dass ein Lauflicht mit
Laufrichtung in die wenigstens eine Richtung, in die
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sich das Fahrzeug bei dem Fahrmanöver bewegt, er-
zeugt wird. Bei der Lichtleiste kann es sich beispiels-
weise um eine LED-Flachleuchte handeln, die eine
längliche Leiterplatine mit einer Vielzahl von entlang
der Länge nebeneinander beabstandet angeordne-
ten Leuchtdioden, LEDs, sowie eine transparente
Lichtscheibenabdeckung und ein Gehäuse umfasst.
Eine Lichtleiste bzw. die LED-Flachleuchte kann bei-
spielsweise auf einer oder jeweils auf beiden Sei-
ten des Fahrzeugs angeordnet sein, z. B. im Bereich
der Fahrzeugtüren oder als Unterflurbeleuchtung am
Fahrzeugboden, insbesondere im Bereich zwischen
der Vorder- und Hinterachse des Fahrzeugs. In einer
besonderen Ausgestaltung können auch eine oder
mehrere Lichtleisten im Innenraum des Fahrzeugs, z.
B. im Bereich der Rahmen von Seitenscheiben, ins-
besondere an der Fensterlinie oberhalb der Türver-
kleidung, angeordnet sein. Bei entsprechender An-
steuerung kann die aktuelle oder die zukünftige Be-
wegungsrichtung des Fahrzeugs als Lauflicht, d. h. in
Form einer sich bewegenden bzw. laufenden Lichter-
kette angezeigt werden. Ein außenstehender Fahr-
zeugführer, z. B. bei einem autonomen oder fernge-
steuerten Fahrmanöver, und/oder andere Verkehrs-
teilnehmer können somit über die Bewegungsrich-
tung des Fahrzeugs informiert werden, insbesonde-
re darüber, ob das Fahrzeug vorwärts oder rückwärts
fährt bzw. fahren wird. Wird mittels der Lichtsignal-
einrichtung beispielsweise angezeigt, dass das Fahr-
zeug als nächstes rückwärtsfahren wird, so kann die
Umwelt noch vor dem eigentlich Fahrmanöver des
Fahrzeugs agieren, ohne dass das Fahrmanöver,
beispielsweise ein Einpark- oder Ausparkvorgang ab-
gebrochen werden muss, weil sich z. B. Personen
und/oder Hindernisse im Fahrweg befinden.

[0016] Erfindungsgemäß kann es sich bei der we-
nigstens einen Lichtsignaleinrichtung zur Anzeige der
Bewegungsrichtung auch um wenigstens ein Projek-
tionsmittel handeln, das am Fahrzeug angeordnet ist.
Die wenigstens eine Richtung, in die sich das Fahr-
zeug bei dem Fahrmanöver bewegt, kann mittels des
Projektionsmittels beispielsweise auf die Oberfläche
der Fahrbahn projiziert werden. Die Projektion kann
dabei unterschiedlich ausgestaltet sein, beispielswei-
se als projizierte Pfeil oder als projiziertes Lauflicht
mit Pfeil- bzw. Laufrichtung in Bewegungsrichtung
oder z. B. als linienförmige Bewegungstrajektorie,
welche die für das Fahrmanöver geplante Trajektorie
(den geplanten Fahrweg) anzeigt, entlang derer sich
das Fahrzeug bewegt. Bei dem Projektionsmittel zur
Anzeige der Bewegungsrichtung handelt es sich be-
vorzugt um einen Laser. Je nach Ausgestaltung des
Assistenzsystems können beispielsweise einer oder
mehrere Laser im Innenraum des Fahrzeugs, insbe-
sondere hinter einer oder mehrere Scheiben, ange-
ordnet sein und die Bewegungsrichtung durch die je-
weilige Scheibe hindurch auf die Fahrbahnoberfläche
projizieren.

[0017] In einer besonderen Ausgestaltung kann es
sich bei der wenigstens einen Lichtsignaleinrichtung
um beleuchtete Felgen und/oder um beleuchtete
Radkappen handeln. In diesem Fall kann die wenigs-
tens eine Lichtsignaleinrichtung z. B. als kreisförmi-
ge LED-Lichtleiste ausgestaltet sein, wobei die Be-
wegungsrichtung des Fahrzeugs beispielsweise als
kreisendes Lauflicht mit Drehrichtung in Fahrtrich-
tung angezeigt werden kann.

[0018] In einer vorteilhaften Ausgestaltung wird die
wenigstens eine Lichtsignaleinrichtung, neben der
Anzeige der wenigstens einen Richtung, in die sich
das Fahrzeug während des autonomen oder teil-
autonomen Fahrmanövers bewegt, zusätzlich zur
Ausleuchtung wenigstens eines Bereichs der Fahr-
zeugumgebung verwendet. Bei dem wenigstens ei-
nen ausgeleuchteten Bereich der Fahrzeugumge-
bung kann es sich beispielsweise um einen Bereich in
einer Garage oder Einfahrt handeln, wobei insbeson-
dere für den Fall eine Ausleuchtung erfolgt, wenn an-
hand der Bilddaten des Kamerasystems erkannt wird,
dass einer oder mehrere Bereiche der Fahrzeugum-
gebung eine Ausleuchtung aufweisen, die unterhalb
eines bestimmten Helligkeitsgrenzwert liegt. Die An-
steuerung der Lichtsignaleinrichtung zur Ausleuch-
tung des wenigstens einen Bereichs der Fahrzeug-
umgebung erfolgt vorzugsweise derart, dass der be-
treffende Bereich bzw. die betreffenden Bereiche ge-
zielt ausgeleuchtet werden, um dunkle Bereiche in
der Fahrzeugumgebung zu kompensieren und/oder
um den Kontrast in den relevanten Bereichen zu ma-
ximieren.

[0019] Bei dem Kamerasystem des Assistenzsys-
tems handelt es sich bevorzugt um ein System,
bei dem mittels mehrerer Kameras Einzelbilder aus
verschiedenen Bereichen der Fahrzeugumgebung
erfasst und mittels Bildverarbeitungsmittel geeignet
transformiert werden, um hierdurch ein Gesamtbild
der Fahrzeugumgebung zu generieren. Bei dem Ka-
merasystem handelt es sich damit vorzugsweise um
ein sogenanntes TopView-System. Zur Durchführung
des Fahrmanövers, d. h. insbesondere zur Berech-
nung der Steuerungs- und Regelungsgrößen für das
Fahrmanöver, wird dabei im Rahmen des erfindungs-
gemäßen Verfahrens bevorzugt das Gesamtbild der
Fahrzeugumgebung verarbeitet. Besonders vorteil-
haft an dieser Ausgestaltung des Verfahren ist die
Tatsache, dass mittels des Gesamtbildes der Fahr-
zeugumgebung alle Bereiche um Umfeld des Fahr-
zeugs, beispielsweise hinsichtlich sich im geplan-
ten Fahrweg aufhaltender Verkehrsteilnehmer, unter-
sucht werden können und z. B. nur für den Fall, dass
sich tatsächlich andere Verkehrsteilnehmer im Um-
feld des Fahrzeug aufhalten, die Bewegungsrichtung
des Fahrzeugs gemäß des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens angezeigt werden kann. Weiterhin kann in
vorteilhafter Ausgestaltung des erfindungsgemäßen
Verfahrens nur in den Bereich der Fahrzeugumge-
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bung, z. B. nur auf der Seite des Fahrzeugs auf der
sich andere Verkehrsteilnehmer befinden, die Bewe-
gungsrichtung des Fahrzeugs angezeigt werden. So-
mit kann bei dieser Ausgestaltung des erfindungsge-
mäßen Verfahrens dynamischer bzw. flexibler auf die
Umgebungssituation bei der Durchführung eines au-
tonomen oder teilautonomen Fahrmanövers reagiert
werden.

[0020] Bevorzugt wird die wenigstens eine Richtung,
in die sich das Fahrzeug bei dem autonomen oder
teilautonomen Fahrmanöver bewegt, nur dann an-
gezeigt, wenn im Gesamtbild zumindest ein anderer
Verkehrsteilnehmer erkannt wird.

[0021] Weiterhin wird in einer bevorzugten Ausfüh-
rung des erfindungsgemäßen Verfahrens, insbeson-
dere bei einem oder mehreren erkannten anderen
Verkehrsteilnehmern in der Fahrzeugumgebung, und
insbesondere dann, wenn mehrere Lichtsignalein-
richtungen am Fahrzeug angeordnet sind, nur dieje-
nigen Lichtsignaleinrichtungen zur Anzeige der we-
nigstens einen Richtung angesteuert, die von dem
einen oder den mehreren anderen Verkehrsteilneh-
mern wahrgenommen werden können. Bevorzugt
werden dabei nur auf den Seiten des Fahrzeugs
Lichtsignaleinrichtungen angesteuert, auf denen an-
dere Verkehrsteilnehmer erkannt wurden.

[0022] Bei der wenigstens einen erfindungsgemäß
angezeigten Richtung des Fahrzeug handelt es sich
bevorzugt um eine der Fahrtrichtungen ”Vorwärts”
oder ”Rückwärts” und/oder um die aktuelle oder zu-
künftige Richtung, in die sich das Fahrzeug bei dem
Fahrmanöver bewegt.

[0023] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur An-
zeige wenigstens einer Bewegungsrichtung eines
Fahrzeugs umfasst bevorzugt ein Kamerasystem,
das mittels mehrerer Kameras Einzelbilder aus ver-
schiedenen Bereichen einer Fahrzeugumgebung er-
fasst und mittels Bildverarbeitungsmittel geeignet
transformiert, um hierdurch ein Gesamtbild der Fahr-
zeugumgebung zu generieren.

[0024] Die Vorrichtung umfasst weiterhin wenigs-
tens eine Lichtsignaleinrichtung, zur Anzeige we-
nigstens einer Richtung einer Bewegung, die das
Fahrzeug während eines autonomen oder teilau-
tonomen Fahrmanövers ausführt. Erfindungsgemäß
ist die Vorrichtung dabei derart ausgestaltet, dass
zur Durchführung des autonomen oder teilautono-
men Fahrmanövers des Fahrzeugs und zur Anzeige
der wenigstens einen Bewegungsrichtung des Fahr-
zeugs das Gesamtbild der Fahrzeugumgebung ver-
arbeitet wird, z. B. mit einer entsprechend ausgestal-
teten (gemeinsamen) Bilddatenverarbeitungseinheit.
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Patentansprüche

1.    Verfahren für ein Assistenzsystem, das zur
Durchführung eines autonomen oder teilautonomen
Fahrmanövers eines Fahrzeugs dient, insbesondere
eines Einpark- oder Ausparkmanövers, und bei dem
mittels eines Kamerasystems aus einer Fahrzeugum-
gebung Bilddaten gewonnen und zur Durchführung
des Fahrmanövers verarbeitet werden, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mittels wenigstens einer Lichtsi-
gnaleinrichtung wenigstens eine Richtung, in die sich
das Fahrzeug bei dem Fahrmanöver bewegt, ange-
zeigt wird.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es sich bei der Lichtsignaleinrichtung
um wenigstens eine Lichtleiste handelt, die am Fahr-
zeug angeordnet ist und mehrere nebeneinander an-
geordnete Lichtquellen umfasst, die zur Anzeige der
wenigstens einen Richtung derart angesteuert wer-
den, dass ein Lauflicht mit Laufrichtung in die wenigs-
tens eine Richtung erzeugt wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
es sich bei der Lichtsignaleinrichtung um wenigstens
ein Projektionsmittel handelt, das am Fahrzeug an-
geordnet ist, wobei
die wenigstens eine Richtung mittels des Projektions-
mittels auf eine Fahrbahnoberfläche projiziert wird.

4.   Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
– es sich bei dem Projektionsmittels um einen Laser
handelt und
– die wenigstens eine Richtung mittels des Lasers in
Form einer Bewegungstrajektorie auf die Fahrbahno-
berfläche projiziert wird.

5.  Verfahren einem der vorangegangenen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens
eine Richtung mittels beleuchteter Radkappen oder
mittels beleuchteter Felgen angezeigt wird.

6.    Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die we-
nigstens eine Lichtsignaleinrichtung zusätzlich zur
Ausleuchtung wenigstens eines Bereichs der Fahr-
zeugumgebung, insbesondere in Garagen und dunk-
len Einfahrten, verwendet wird.

7.    Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
– es sich bei dem Kamerasystem des Assistenzsys-
tems um ein System handelt, bei dem mittels meh-
rerer Kameras Einzelbilder aus verschiedenen Be-
reichen der Fahrzeugumgebung erfasst und mittels
Bildverarbeitungsmittel geeignet transformiert wer-

den, um hierdurch ein Gesamtbild der Fahrzeugum-
gebung zu generieren, und
– zur Durchführung des Fahrmanövers das Gesamt-
bild verarbeitet wird.

8.    Verfahren nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die we-
nigstens eine Richtung nur dann angezeigt wird,
wenn im Gesamtbild zumindest ein anderer Ver-
kehrsteilnehmer erkannt wird.

9.   Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei einem oder mehreren erkann-
ten Verkehrsteilnehmern, insbesondere wenn meh-
rere Lichtsignaleinrichtungen am Fahrzeug angeord-
net sind, nur diejenigen Lichtsignaleinrichtungen zur
Anzeige der wenigstens einen Richtung angesteuert
werden, die von dem einen oder den mehreren Ver-
kehrsteilnehmern wahrgenommen werden können.

10.  Vorrichtung zur Anzeige wenigstens einer Be-
wegungsrichtung eines Fahrzeugs umfassend
– ein Kamerasystem, das mittels mehrerer Kame-
ras Einzelbilder aus verschiedenen Bereichen einer
Fahrzeugumgebung erfasst und mittels Bildverarbei-
tungsmittel geeignet transformiert, um hierdurch ein
Gesamtbild der Fahrzeugumgebung zu generieren,
– eine Lichtsignaleinrichtung, zur Anzeige wenigs-
tens einer Richtung einer Bewegung, die das Fahr-
zeug während eines autonomen oder teilautonomen
Fahrmanövers ausführt, wobei
– zur Durchführung des autonomen oder teilautono-
men Fahrmanövers des Fahrzeugs und zur Anzeige
der wenigstens einen Bewegungsrichtung des Fahr-
zeugs das Gesamtbild der Fahrzeugumgebung ver-
arbeitet wird.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen


	Titelseite
	Recherchebericht

	Beschreibung
	Patentansprüche

